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Liebe Kollegin,  
lieber Kollege, 
 
als aufmerksame 
Leserin und Leser 
des Steuer- und 
Grollblatts wissen 
Sie, dass auf Seite 
3 normalerweise 
das Vorwort des 
DSTG-Landesvor-
sitzenden Detlef 
Dames zu finden 
ist. Wie Sie der 
letzten Ausgabe 
entnehmen konn-
ten, wird Detlef 
Dames nach den 
Personalratswah-
len am 2. Dezem-
ber 2020 nicht 
mehr den Personalvertretungsgremien angehören, 
sondern in den wohlverdienten „Unruhestand“ gehen. 
Das gleiche gilt für Rita Rohde (Finanzamt Neukölln) 
und Uwe Meister (Finanzamt Steglitz), zwei weitere 
DSTG-Urgesteine. Auch sie gehen in den Ruhestand 
und werden damit auch nicht mehr dem Gesamtperso-
nalrat angehören. Alle drei haben auf ihre unverwech-
selbare Art die Arbeit im Gesamtpersonalrat geprägt. 
Daher möchte ich mich auch an dieser Stelle für Ihre 
geleistete Arbeit und insbesondere ihre Unterstützung 
in den vergangenen 4 Jahren bedanken und ihnen für 
die Zukunft nur das Beste wünschen. Ich glaube, nie-
mand muss sich sorgen, dass ihre Zukunft von Lange-
weile geprägt sein wird, und das nicht nur, weil die 
DSTG für unsere „Generation 50 +“ viel Abwechslung 
bietet. Hoffen wir, dass die Medizin Corona bald im Griff 
hat, damit die regelmäßigen Veranstaltungen und Aus-
flüge der „Generation 50 +“ wieder stattfinden können. 
Um die erfolgreiche Arbeit der DSTG im Gesamtperso-
nalrat muss ich mir für die Zukunft keine Sorgen ma-
chen. Hier zahlt sich die nachhaltige Jugendarbeit der 
DSTG (um die uns andere Gewerkschaften beneiden) 
aus. Wir können auf viele jüngere Kolleginnen und Kol-
legen zurückgreifen, die im Laufe der Jahre über ihre 
Arbeit in der Jugend- und Auszubildenden Vertretung 
(JAV) bzw. der Gesamt-Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (GJAV) in die Personalratsarbeit hineinge-
wachsen sind. Der Austausch und die Zusammenarbeit 
mit den Jüngeren ist nicht nur spannend sondern auch 
immens wichtig. Ein unverbauter Blick von außen hilft 
oftmals Probleme zunächst zu identifizieren und dann 
gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. So sehe ich die 
Liste 2 für den Gesamtpersonalrat gut aufgestellt, um  
 
 
 

 
 

die Probleme in den nächsten 4 Jahren konsequent an-
zupacken und nicht nur mit vielen Worten wenig zu sa-
gen. 
Bevor wir aber im neu formierten Team an die Arbeit 
der letzten 4 Jahre anschließen können, müssen die 
Wahlen abgeschlossen werden. Anders als in anderen 
Verwaltungsbereichen (z.B. in der Justiz) wird traditio-
nell in allen Finanzämtern am selben Tag gewählt. 
Wahlen zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass 
die Wählerinnen und Wähler ins Wahllokal gehen, um 
dort am Wahltag direkt zu wählen. Doch auch bei den 
Personalratswahlen hinterlässt die Corona-Pandemie 
ihre Spuren. Viele Kolleginnen und Kollegen sind be-
reits dem allgemeinen Aufruf gefolgt und haben ihre 
Briefwahlunterlagen angefordert, um einerseits den  
nicht absehbaren Einschränkungen der nächsten Wo-
chen zu begegnen. Andererseits ist dies natürlich eine 
enorme Entlastung für die Wahlvorstände. Die Wahlvor-
stände müssen zu unser aller Schutz in den Wahlloka-
len besondere Hygienekonzepte einhalten, keine 
leichte Arbeit. Daher möchte ich hier allen Mitgliedern 
der örtlichen Wahlvorstände herzlich dafür danken, 
dass sie sich bereit erklärt haben, unter diesen beson-
deren Umständen die Personalratswahlen durchzufüh-
ren. Mein Dank gilt aber auch den Mitgliedern des Ge-
samt-Wahlvorstands. Als die Wahlen eingeleitet wur-
den, war klar, dass dieses Mal mehr Briefwahlunterla-
gen benötigt werden, als bei den vergangenen Perso-
nalratswahlen. Aber wieviel „mehr“ ist ausreichend? 
Selbst die großzügige Schätzung war offensichtlich 
nicht ausreichend, weil viele von Ihnen trotz aller Belas-
tungen (oder gerade deshalb) nicht auf ihr Wahlrecht 
verzichten wollen. Der Gesamt-Wahlvorstand musste 
daher weitere Wahlunterlagen anfordern bzw. drucken 
lassen. Dadurch kann es leider zu Verzögerungen bei 
der Ausgabe der Briefwahlunterlagen kommen. Ich 
hoffe aber, dass letztlich alle Wählerinnen und Wähler 
rechtzeitig ihre Stimme abgeben können, denn eine 
hohe Wahlbeteiligung ist eine wichtige Unterstützung 
für die neugewählten Personalräte! 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Das Steuer- und Grollblatt                           Ausgabe 9 / 2020 

DSTG Berlin 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Das Steuer- und Grollblatt                           Ausgabe 9 / 2020 

DSTG Berlin 4 
 

 
Frischer Wind in der Landesleitung der 
DSTG-Berlin: Neuwahl von 3 engagier-

ten Kolleginnen 
 

Bei der letzten Landesvorstandssitzung am 28.10.2020 
des Berliner Landesverbandes, stellten sich drei junge 
& engagierte Kolleginnen vor und kandidierten für einen 
Sitz in der Landesleitung. Alle Drei übernahmen bereits 
im Vorfeld als kooptierte Mitglieder gewerkschaftliche 
Aufgaben und konnten so bereits „Landesleitungsluft“ 
schnuppern.  
Bei so viel geballter Frauenpower ist es nicht verwun-
derlich, dass alle Kandidatinnen einstimmig in die Berli-
ner Landesleitung gewählt wurden.  
Machen Sie sich selbst ein Bild, über die neuen ehren-
amtlichen Gewerkschafterinnen:  
 
„Sie ahnten ja nicht, was ihnen bevorstand.“ (Die 
Ärzte - „Punk ist…“) 

 

Und das ahnte ich tatsäch-
lich nicht, als ich unbedarft 
mit einem Freund und Kol-
legen, der zufällig nun 
auch Bezirksgruppenvor-
sitzender in meinem Fi-
nanzamt ist, zum Italiener 
ging. Zwei Tage später un-
terschrieb ich meinen Mit-
gliedsantrag. Das war im 
Dezember 2019 und ehe 
ich mich versah, ver-
brachte ich ein Wochen-
ende mit der Landesju-

gendleitung, um die Jugendwahlen vorzubereiten. Und 
irgendwie war ich dann fester Bestandteil des Bezirks-
gruppenvorstands. Ja und irgendwie nun auch der Lan-
desleitung.   
In einer kleinen Atempause möchte ich mich kurz vor-
stellen: Mein Name ist Debora Schütz und ich arbeite 
derzeit im Finanzamt für Körperschaften III in der 
Rechtsbehelfs- und Haftungsstelle. Und ein bisschen 
auch im Lohnsteuerfachservice zur Einarbeitung.   
Für mich ist Gewerkschaftsarbeit noch neu, doch 
stelle ich mich dieser Herausforderung mit Motiva-
tion und vor allem: Kreativität. 

 
Mein Name ist Lisa Lebrecht, ich bin Sachbearbeiterin 
im F/E-Bereich im Finanzamt Treptow Köpenick. 2018 
wurde ich auf gutes Zureden meiner Bezirksgruppen-
vorsitzenden GJAV-Mitglied. In diesem Zusammen-
hang geriet ich auch erstmals in Kontakt mit Gewerk-
schaften, der DSTG, insbesondere der Landesjugend-
leitung. Ich merkte schnell, welche Bedeutung Gewerk-
schafts- und Gremienarbeit eigentlich hat. So kam es 
dazu, dass ich in 2019 auch nicht lange zögerte und 
 

 
stellvertretende GJAV-
Vorsitzende wurde. 
Auch begann in 2019 die 
Arbeit in der Landesju-
gendleitung. Unser ehe-
maliger Vorsitzender 
holte mich auf dem Lan-
desjugendausschuss in 
Königs Wusterhausen 
dann in die Landesju-
gendleitung. Dadurch 
kam ich auch häufiger in 
Kontakt mit der Landes-
leitung, deren Teil ich 
nun seit knapp einem 
Monat bin. Ich freue mich auf die vielen neuen Auf-
gaben, die auf mich zukommen werden und mein 
Potential ausschöpfen zu können. 

 

„Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit 
und unablässiger Einsatz für das, was man errei-
chen will.“ (Frank Llyod Wright) 

 

Ich bin mir an dieser Stelle unsicher, ob ich mich über-
haupt noch vorstellen muss, aber da vielleicht nicht alle 
die Jugendartikel gelesen haben, gibt es eine kurze Info 
über mich: Ich bin Sandra Heisig, zu 50% Sachbear-
beiterin auf einem F/E-Platz im Finanzamt Lichtenberg 
und zu 50% Vorsitzende der Gesamt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung und nicht unbedingt „neu“ im 
Gewerkschaftsgeschäft. Seit 2019 bin ich stellvertre-
tende Vorsitzende der Bundesjugendleitung und 

ebenso stellvertretend 
Landesjugendvorsitzende.  
Was diese ehrenamtlichen 
Titel bedeuten? Vor allem 
ein tolles Netzwerk von 
Gewerkschaftern, produk-
tive und dennoch spaßige 
Sitzungen oder Veranstal-
tungen, aber auch oft ver-
ständnislose Blicke im 
Freundeskreis, wenn ich in 
meiner Freizeit Layouts er-
stelle oder an Sitzungen 
teilnehme. 
Aber wissen Sie was? Ich 

kann Frank Llyod Wright nur Recht geben, denn ich 
möchte, dass sich in der (Berliner) Finanzverwal-
tung einige Dinge ändern und nur wenn man dauer-
haft am Ball bleibt und kontinuierlich an seinen Zie-
len arbeitet, kann man etwas bewegen.  
Und deswegen übernehme ich dieses neue Ehrenamt 
mit der gleichen Begeisterung und dem gleichen Taten-
drang, wie alle anderen Positionen. Seien Sie sicher: 
Sie werden noch öfter mein Bild im Steuer- & Grollblatt 
sehen!  

 



 

 

Das Steuer- und Grollblatt                           Ausgabe 9 / 2020 

DSTG Berlin 5 
 

 
Quarantäne bei Tarifbeschäftigten: Was 

Sie jetzt wissen müssen.  
 

Auch wenn die Urlaubszeit 2020 bereits beendet ist, 
auch jetzt müssen Urlauber einiges beachten. Beson-
ders für die Planung künftiger Urlaube gibt es im Tarif-
bereich einige Regelungen, die vielleicht ausschlagge-
bend für die Buchungen sein können.  Der dbb hat sich 
mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt 
 

Wohin darf man reisen? Muss ich meinem Arbeitgeber 
mein Reiseziel mitteilen?  
Aus arbeitsrechtlicher Sicht gibt es keine Einschränkun-
gen im Hinblick  aufUrlaubsziele. Auch wenn ein Land / 
Gebiet von den deutschen Behörden als Risikogebiet 
eingestuft ist, ist damit kein Verbot verbunden, dorthin 
zu reisen. Allerdings sollte jeder prüfen, ob eine Ein-
reise nach dem jeweiligen nationalen Recht erlaubt ist. 
Bei einer Reise in ein ausgewiesenes Risikogebiet kön-
nen sich vergütungs- und entschädigungsrechtliche 
Konsequenzen ergeben. Kein Beschäftigter ist ver-
pflichtet, seinem Arbeitgeber das konkrete Reiseziel 
mitzuteilen, auch nicht auf Nachfrage. Aber: Die Frage, 
ob ein Beschäftigter sich in einem Gebiet aufgehalten 
hat, für das eine Reisewarnung wegen der Infektions-
gefahr besteht, ist zulässig. Grund hierfür ist die beste-
hende Schutzpflicht des Arbeitgebers gegenüber ande-
ren Arbeitnehmern. 
 

Woher weiß ich, ob mein Urlaubsziel als Risikogebiet 
eingestuft wird?  
Welche Region oder Staat als Risikogebiet eingestuft 
sind, wird auf der Internetseite des Robert-Koch-Insti-
tuts veröffentlicht. Diese wird täglich aktualisiert. 
Rechtsgrundlage für die Festlegung sind die jeweiligen  
Corona-Verordnungen der Bundesländer. Nach diesen 
können auch bestimmte Regionen in Deutschland als 
Risikogebiet eingestuft werden, so dass auch bei inner-
deutschen Reisen in diese Gebiete Quarantänerege-
lungen greifen können.  
 

Darf ein Beschäftigter seinen Urlaub „zurückgeben“, 
wenn das Reiseziel zum Risikogebiet wird?  
Nein. Ein einmal beantragter und gewährter Urlaub 
kann weder durch den Beschäftigten noch durch den 
Arbeitgeber einseitig widerrufen werden. Hier sind nur 
einvernehmliche Regelungen möglich. 
 

Was passiert, wenn mein Reiseziel als Risikogebiet ein-
gestuft ist und ich zurückkehre?  
Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, ist grundsätz-
lich verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu bege-
ben und das zuständige Gesundheitsamt zu informie-
ren. Wie lange die Quarantäne jeweils dauert, ergibt 
sich aus den Corona-Verordnungen der Bundesländer 
und gegebenenfalls den Anordnungen des zuständigen 
Gesundheitsamts. Beschäftigte müssen sich in ihrem 
jeweiligen Wohnortland informieren, welche Regelun-
gen zur häuslichen Quarantäne dort gelten. Diese Ver- 
 

 
ordnungen werden regelmäßig aktualisiert. Geplant ist 
derzeit, dass die Quarantäne mindestens fünf Tage 
dauern muss und erst dann ein Corona-Test gemacht 
werden kann.  
 

Was bedeutet häusliche Quarantäne?  
Häusliche Quarantäne bedeutet, dass ein Reiserück-
kehrer für diesen Zeitraum das Haus oder die Wohnung 
nicht verlassen und auch keinen Besuch empfangen 
darf. Ein Verstoß kann mit einem Bußgeld bestraft wer-
den. Das heißt, dass auch das Aufsuchen des Arbeits-
platzes nicht erlaubt ist. Die Dauer der häuslichen Qua-
rantäne kann je nach Bundesland unterschiedlich sein 
und ergibt sich aus der jeweils geltenden Corona-Ver-
ordnung.  
 

Werde ich während der Quarantäne weiterbezahlt? Wie 
hoch ist eine eventuelle Entschädigung?  
Das kommt darauf an. Können Beschäftigte ihre Ar-
beitsleistung auch im Home Office von zu Hause erle-
digen, besteht der Entgeltanspruch unverändert fort. Ist 
die Erbringung der Arbeitsleistung aufgrund der Qua-
rantäne nicht möglich, so entfällt zumindest im öffentli-
chen Dienst der Entgeltanspruch gegenüber dem Ar-
beitgeber. In § 56 Infektionsschutzgesetz ist für die 
Fälle einer Quarantäne aber eine Entschädigung vorge-
sehen. Nach §56 Abs 1 Infektionsschutzgesetz tritt im 
Falle einer Quarantäne eine Entschädigung an die 
Stelle des Entgeltanspruchs, wenn diese unverschuldet 
eintritt. Der Entschädigungsanspruch beträgt in den 
ersten sechs Wochen 100 Prozent des Netto-Verdienst-
ausfalls, ab der siebten Woche wird er in Höhe des 
Krankengelds gemäß § 47 SBG V gezahlt. Die Auszah-
lung erfolgt über den Arbeitgeber, der insoweit in Vor-
leistung geht. Der Arbeitgeber muss daher über den 
Quarantänefall vom Beschäftigten informiert werden.  
 

 
Wie ist die Rechtslage, wenn ich im Ausland bin und auf 
Anordnung der dortigen Behörden in Quarantäne 
muss? 
In solch einem Fall besteht weder ein Anspruch auf Ent-
gelt gegenüber dem Arbeitgeber, noch auf Entschädi-
gung nach dem Infektionsschutzgesetz. Eine ausländi-
sche Quarantäne wird vom Infektionsschutzgesetz 
nicht erfasst.  
 

Kann der Anspruch auf Entschädigung entfallen, wenn 
ich in ein Risikogebiet reise? Gilt dies auch bei Dienst-
reisen?  
Ja. Es kommt aber konkret darauf an, wann ein Reise-
ziel zum Risikogebiet erklärt worden ist – und wann die 
Reise angetreten wird. Erfolgt die Einstufung zum Risi-
kogebiet erst nach Reiseantritt, so ist die einzuhaltende 
Quarantäne unverschuldet und der Entschädigungsan-
spruch besteht. Ist das Reiseziel bereits vor Antritt der 
Reise zum Risikogebiet erklärt und der Beschäftigte tritt 
die Reise dennoch an, so kann darin ein „Verschulden 
gegen sich selbst“ gesehen werden. Ein Anspruch auf 
Entschädigung besteht in diesen Fällen nach ganz  
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überwiegender Meinung nicht. Beschäftigte, die dann in 
Quarantäne gehen, erhalten für die Dauer der Quaran-
täne dann gegebenenfalls keine Entschädigungszah-
lung und auch kein Entgelt. Erfolgt eine Dienstreise auf 
Anordnung des Arbeitgebers in ein bekanntes Risiko-
gebiet, so behält der Beschäftigte seinen Entgeltan-
spruch gegenüber dem Arbeitgeber auch während der 
Quarantäne. Was passiert, wenn ich positiv getestet 
werde? Erhalte ich Entgeltfortzahlung? Zunächst gilt 
das oben Gesagte zur Quarantäne und Ent -schädi-
gung. Ein positives Testergebnis für sich stellt noch 
keine Erkrankung dar und löst damit keinen Entgeltfort-
zahlungsanspruch im Krankheitsfall aus. Erst wenn 
ärztlich entsprechende Corona-Erkrankungssymptome 
festgestellt worden sind, kann von einer Erkrankung ge-
sprochen werden. In diesem Falle entsteht ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung gemäß § 3 Entgeltfort-
zahlungsgesetz, der dann an die Stelle des Entschädi-
gungsanspruchs tritt. Dies gilt auch, wenn ein Beschäf-
tigter während der Quarantäne aufgrund einer anderen 
Erkrankung arbeitsunfähig wird. Achtung: Auch in die-
sem Fall besteht die Gefahr, dass der Arbeitgeber die 
Entgeltfortzahlung verweigert, wenn das Reiseziel be-
reits vor Reiseantritt als Risikogebiet eingestuft war. 
Das heißt, dass ein Beschäftigter, der in ein bereits ein 
- gestuftes Risikogebiet gereist ist und an Corona er-
krankt, im Extremfall für die Dauer von bis zu sechs Wo-
chen keine Entgeltfortzahlung erhält. 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

Die DSTG-Jugendbroschüre: 
Einstellungszahlen, Königs Wusterhau-
sen und was Anwärter*Innen noch so 

beschäftigt 
 

Die DSTG-Jugend Berlin hat sich seit 2018 ausführlich 
mit der Situation von Anwärtern und Anwärterinnen in 
der Berliner Finanzverwaltung beschäftigt. In einer rund 
30-seitigen Abhandlung werden Missstände aufgezeigt, 
an der die DSTG-Jugend Berlin stetig arbeitet, um die 
Ausbildungsmöglichkeiten in der Berliner Finanzverwal-
tung zu verbessern. Zusammenfassend stellt sich die 
Lage wie folgt dar:  
 

Personalmangel in den Berliner Finanzämtern – bis 
2025 fehlen 700 Beschäftigte 
Insgesamt waren in der Berliner Finanzverwaltung – 
Stand Januar 2018 - 7154 Menschen beschäftigt. Bei 
der Personalbedarfsberechnung wird eine sogenannte 
Entbehrungsquote angewandt, diese beträgt 10 Pro-
zent. Somit fehlten zu diesem Zeitpunkt in Berlin 795  
 
 

Menschen in den Finanzämtern und der Senatsverwal-
tung für Finanzen. Die Situation wird durch einen 13-
prozentigen Krankenstand noch verschärft. Der Perso-
nalmangel bedingt dabei auch die Überlastung der Kol-
leginnen und Kollegen. Bis 2025 werden ca. 30 Prozent 
der heute Beschäftigten, also insgesamt 1961 Perso-
nen, davon 1799 im gehobenen und mittleren Dienst, 
altersbedingt ausscheiden. Durch Ausbildung werden 
in der gleichen Zeit nur 1828 Beschäftigte der Finanz-
verwaltung zugeführt. Zusammen mit den fehlenden 
Personen in Folge der Entbehrungsquote wird bis 2025 
ein Fehlbestand von 700 Personen prognostiziert. Hö-
here Ausbildungszahlen können dem Abhilfe schaffen. 
 

Kein Platz für Berliner Finanznachwuchs in Königs 
Wusterhausen 
Demgegenüber stehen die fehlenden Wohnkapazitäten 
der Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhau-
sen. Die vorhandenen Zimmer reichen nur für 310 An-
wärter und Anwärterinnen. In Königs Wusterhausen 
wird der Finanznachwuchs von Sachsen-Anhalt, Bran-
denburg, dem Bundeszentralamt für Steuern und Berlin 
ausgebildet. Berliner Studierende/Auszubildende erhal-
ten nur dann eine Unterbringungsmöglichkeit, wenn 
Plätze frei sein sollten. Die aktuellen Auslagerungen 
von 90 Studierenden an die TA Wildau nach Wildau hel-
fen dem Platzmangel nicht ab. Problematisch stellt sich 
aufgrund des verschärften Personalmangels auch die 
Gewinnung von Dozentinnen und Dozenten aus den 
Berliner Finanzämtern dar. 
 

Berliner Anwärter und Anwärterinnen werden 
strukturell benachteiligt 
Berliner Studierende sind zudem gegenüber denen der  
anderen Bundesländer durch die Ausbildung in Königs 
Wusterhausen schlechter gestellt. Der generelle Besol-
dungsunterschied von Berlin zu Sachsen-Anhalt, Bran-
denburg und dem Bund beträgt im mittleren Dienst mo-
natlich 58 Euro und im gehobenen Dienst 76 Euro. 
Zudem müssen Berliner Studierende/Auszubildende für 
die Unterbringung zwischen 220,00 und 248,00 Euro 
zahlen, während alle anderen diese Leistung kostenlos 
erhalten. Anwärterinnen und Anwärter des gehobenen 
Dienstes der Berliner Finanzverwaltung haben weder 
Anspruch auf ein kostengünstigeres Azubi- oder Se-
mesterticket noch auf Trennungsgeld. Bis 2025 fallen 
insgesamt für den Berliner Haushalt über 35 Mio. Euro 
für die Ausbildung in Königs Wusterhausen an. Dass 
die Kosten immer noch geringer sind als in anderen 
Berliner Hauptverwaltungen liegt u.a. daran, dass die 
Auszubildenden und Studierenden der Berliner Finanz-
verwaltung einen Teil der Kosten durch die zu leisten-
den Unterbringungskosten selbst tragen müssen. 
 

Trotz erfolgreichem Abschluss nur befristet ange-
stellt – Berlins Übernahmepraxis ist ungerecht 
Anwärterinnen und Anwärter, die die Laufbahnprüfung 
mit der Note 4 bestehen, wird nur ein auf 9 – 18 Monate 
befristeter Arbeitsvertrag im Angestelltenverhältnis  
 
 

Den Flyer finden Sie auch auf der 
Homepage www.dbb.de.  
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angeboten. Trotz anders lautendem Senatsbeschluss 
sind mittlerweile in den Berliner Finanzämtern 174 Kol-
leginnen und Kollegen über diesen Weg sachgrundlos 
befristet. 
 
 

Die DSTG Jugend Berlin rät zum Handeln 
Die Entbehrungsquote darf bei der Personalbedarfsbe-
rechnung nicht mehr angewendet werden. Die Ausbil-
dungszahlen müssen pro Laufbahn auf mindestens 250 
pro Jahr erhöht werden. Einzelne Ausbildungs- und 
Studienabschnitte oder die gesamte fachtheoretische 
Ausbildung müssen nach Berlin verlagert werden. Für 
die Unterbringung und Verpflegung in Königs Wuster-
hausen muss der Berliner Senat Zuschüsse an die An-
wärterinnen und Anwärter zahlen, zudem sollen sie An-
spruch auf ein kostenloses ÖPNV-Ticket haben. Alle er-
folgreichen Laufbahnabsolventinnen und -absolventen 
müssen verbeamtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

Der dbb berlin fordert: Die Rentenan-
sprüche der ehemaligen DDR müssen 

endlich übertragen werden 
 
Gemeinsam mit den Landesbünden dbb Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thü-
ringen hat der dbb Berlin ein Positionspapier zur Rege-
lung und Umsetzung der in der DDR erworbenen Zu-
satzversorgungs- und Rentenansprüche gefertigt.  
 

 
 
In diesem Positionspapier vom 01. September 2020 
heißt es wie folgt:  
 
 

„Im 30. Jahr der Deutschen Einheit ist es den Betroffe-
nen nicht mehr vermittelbar, dass erworbene Zusatz-
versorgungs- und Rentenansprüche aus der ehemali-
gen DDR im Rentenüberleitungsgesetz von 1991 ver-
gessen, gestrichen oder abgeschmolzen wurden.  
 
Seit vielen Jahren fordern die Landesvertretungen 
des deutschen Beamtenbundes (dbb) auf politi-
scher Ebene, dass diese ungerechte Behandlung 
unserer Kolleginnen und Kollegen einer Lösung zu-
geführt werden muss!   
So glaubten doch die meisten Ostdeutschen, dass 
ihnen wenigsten ihre in der DDR erworbenen Zusatz-
versorgungsansprüche für das Alter erhalten bleiben.  
Von diesen sogenannten Überführungslücken sind 
heute mindesten 17 Personen- und Berufsgruppen be-
troffen. Ebenso ist ein deutlicher Beleg für die fehlende 
Anerkennung in den verantwortungsvollen Tätigkeiten 
in den Berufen der Angehörigen der Deutschen Reichs-
bahn und der Deutschen Post, dass deren erworbene 
besondere Versorgungen nach dem Einigungsprozess 
nicht fortgeführt wurden. Vielmehr wurden die Gelder in 
den Bundeshaushalt eingebracht und standen nicht 
mehr für unsere Kolleginnen und Kollegen zur Verfü-
gung.  
 
Um im 30. Jahr der Deutschen Einheit den betroffenen  
Personen- und Berufsgruppen Gerechtigkeit zuteilwer-
den zu lassen, bitten wir Sie, sich in den Ländern dafür 
einzusetzen, dass die Bildung eines Fonds Gestalt  
annimmt. Dieser wird dann für eine Abfindungszahlung 
der betroffenen Kolleginnen und Kollegen genutzt. 
Hierzu muss die Initiative explizit und besonders von 
den Landesregierungen der neuen Bundesländer aus-
gehen.  
Sehr zu begrüßen wird sein, wenn die angesprochenen 
Landesparlamente Abfindungsregelungen in einer aus-
gewogenen Höhe für die benachteiligten Kolleginnen 
und Kollegen zeitnah beschließen.“ 
 
Die im Positionspapier des dbb beschriebene Un-
gleichbehandlung betrifft leider auch unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in den Berliner Finanzämtern. 
Die DSTG Berlin unterstützt deshalb die Forderung 
des dbb und wird die Forderung nach einem ge-
rechten Ausgleich in das Landesparlament tragen!  
 
 

Weiterentwicklung der Personalbedarfs-
berechnung (PersBB) 

 
Vom 15.9. – 17.09.2020 tagte in Regensburg die Ar-
beitsgruppe „Personalbemessung“ der Steuerverwal-
tungen der Länder. Diese Arbeitsgruppe tagt üblicher-
weise 2x jährlich um die Grundlagen der PersBB bun-
deseinheitlich an die Veränderungen in der Gesetzge-
bung und in der Arbeitswelt (Stichwort Digitalisierung) 
anzupassen. In regelmäßigen Abständen finden im  
 

Die DSTG-Jugendbroschüre steht ab 
01.01.2021 zur Verfügung. Sie kann 
digital über info@dstg-berlin.de abge-
rufen werden oder bei Ihren Bezirks-
gruppenvorsitzenden im Amt ausge-
liehen werden.  

mailto:info@dstg-berlin.de
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Rahmen dieser Sitzungen die Anhörungen der Gewerk-
schaften statt. Daher nahmen in Regensburg für die 
DSTG 8 Delegierte, darunter die beiden stellvertreten-
den Bundesvorsitzenden Michael Volz und Florian Köb-
ler teil. 
Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe betonte die Bedeu-
tung der Anregungen der Beschäftigten und der Perso-
nalvertretungen, die einen wichtigen Beitrag zur Fort-
entwicklung einer sachgerechten und transparenten 
Personalbedarfsberechnung leisten. 
Errechneter Personalbedarf entspricht nicht eingesetz-
tem Personal. 
 

 
 
 
Die DSTG-Vertreterinnen und Vertreter machten deut-
lich, dass das Personal in den Finanzämtern nicht mit 
dem errechneten Personalbedarf steigt. Diese Proble-
matik wiegt in Berlin gleich doppelt schwer: 

· die leidige „Entbehrungsquote“ auf deren Ab-
schaffung die DSTG schon vielfach hingewie-
sen hat und auf deren Abschaffung sie perma-
nent drängt. 

· die faktische Unmöglichkeit alle freien Stellen, 
die der Haushaltsgeber zugesteht auch tatsäch-
lich mit geeigneten Bewerberinnen und Bewer-
bern zu besetzen. 

 
Gesetzesänderungen führen nicht zur Entlastung 
Egal, ob es sich um „normale“ Gesetzesänderungen, 
die Grundsteuerreform oder Steuerrechtsänderungen 
auf Grund der Corona-Pandemie handelt, sie sind im-
mer mit Mehraufwand für die Beschäftigten verbunden. 
Dieser Mehraufwand beginnt schon mit den notwendi-
gen Schulungen. 
 
Im Zusammenhang mit den Corona-Steuerhilfegeset-
zen wurde die Erwartung an die Finanzverwaltung, die 
Corona-Sofort- und Überbrückungshilfen auf ihre Rich-
tigkeit zu prüfen, dargestellt. Ein Arbeitsaufwand, der im 
Rahmen der letzten PersBB auf den 1.1.2019 und der 
darauf aufbauenden Stellenanmeldungen für den 
Haushalt 2020/2021 naturgemäß nicht berücksichtigt 
werden konnte. 
 
 
 

 
Entwicklung neuer Arbeitswelten 
Nicht nur die durch die Corona-Pandemie beschleunig-
ten Veränderungen der Arbeitswelt, beispielsweise 
durch verstärkte Nutzung von Homeoffice, Telearbeit 
etc. sondern auch die Veränderungen in der Aus- und 
Fortbildung führen zu einem Umstellungsaufwand, der 
sich auch in der PersBB niederschlagen muss.  
Neben den oben dargestellten Beispielen wurden aber  
auch noch viele weitere Themen und die Notwendigkeit 
der Berücksichtigung im Rahmen der PersBB erörtert. 
Beispielhaft sei hier die geplante Neueinteilung der Be-
triebe in Größenklassen auf den 1.1.2024 oder die vom 
Bundesrechnungshof geforderte Prüfungsquote bei der 
Umsatzsteuersonderprüfung in Höhe von 5 % genannt. 
 
Für die Berliner Finanzämter steht die nächste PersBB 
zur Stellenanmeldung für den Haushalt 2022/2023 an. 
Wir sind vorbereitet. 

__________________________________ 

Gesetz zur besoldungsrechtlichen Um-
setzung von Ämterbewertungen nimmt 

erste parlamentarische Hürde 

Der Gesetzentwurf, in dem unter anderem die Ände-
rung des Einstiegsamtes des ehem. mittleren Dienstes 
in A7, die Vollzieherzulage und die Änderung des Son-
derzahlungsgesetzes geregelt sind, ist in der Sitzung 
des Berliner Abgeordnetenhauses am 19.11.2020 auf 
die sogenannnte Konsensliste gesetzt worden. Damit 
wurde er ohne weitere Aussprache in der ersten Lesung 
an den Hauptausschuss verwiesen. Sofern es in der 
nächsten und letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses 
in diesem Jahr, am 10.12.2020, in der zweiten Lesung 
behandelt und beschlossen wird, bestehen gute Chan-
cen dass die Hebung nach A7 noch im Dezember 2020 
erfolgt. 
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